
Abgabe des vollständigen Antrages 
zur Bestätigung bei Ihrer 

Gemeinde

Weiterleitung durch die Gemeinde 
an alle notwendigen Stellen 

(Landkreis etc.)

Weiterleitung an 
SAB bis 
31.12.2014


	Text Gutachten: Unabhängig von der Schadenshöhe muss ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen, wie beispielsweise einem Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Ingenieur oder Architekten oder von einer anderen fachkundigen Stelle, eingeholt werden. Dieser hat neben dem Schaden und den notwendigen Ausgaben für einen nachhaltigen Wiederaufbau auch die durchgeführten Maßnahmen zu bestätigen. Siehe dazu auch „Durchführungsbestätigung  des Sachverständigen“.
	Gutachten: 
	Text Bauliche Anlagen: Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen (siehe § 2 Abs. 1 Sächs. Bauordnung).
	Text Neu für Alt: Bei Neuanschaffungen für beschädigte gebrauchte bewegliche Gegenstände sind im Rahmen eines Abzuges „neu für alt“ in der Regel 30 Prozent von den Anschaffungskosten abzuziehen
	Neu für alt: 
	Text Gemeindebestätigung: Die zuständige Gemeindeverwaltung muss auf dem Antrag bestätigen, dass das zur Förderung beantragte Objekt durch das Hochwasser 2013 betroffen war. 
	Text Denkmal: Bei der Förderung von denkmalpflegerischem Mehraufwand muss die untere Denkmalbehörde nach Abschluss der Baumaßnahme bestätigen, dass der denkmalpflegerisch bedingte Mehraufwand angefallen ist. 
	Gemeindebestätigung: 
	Förderausschlüsse Unternehmen: 
	Text Sachverständiger: Ein unabhängiger Sachverständiger muss bestätigten, dass alle Maßnahmen tatsächlich durchgeführt wurden, für die Fördermittel bewilligt und ausgezahlt worden sind. Siehe dazu auch „Gutachten“.
	Denkmal: 
	Förderausschlüsse Private: 
	Text Förderausschlüsse Unternehmen: dies können z.B. sein: Umsatzausfälle, Eigenleistungen (sofern diese nicht in der Bilanz aktiviert werden), Kraftfahrzeuge, die im Straßenverkehr zugelassen oder für die Zulassung im Straßenverkehr vorgesehen sind
	Landratsamt: 
	Text Landratsamt: Auf jedem Antrag muss eine Stellungnahme des zuständigen Landkreises bzw. der zuständigen kreisfreien Stadt erfolgen, aus der hervorgeht, ob und welche Genehmigungen für die vorgesehenen Baumaßnahmen erforderlich sind. 
	Text Förderausschlüsse Private: dies können z.B. sein: Eigenleistungen (außer Materialaufwand), Camping-, Wochenend- und Zeltplätze, Aufschüttungen, Abgrabungen und Einfriedungen, Garagen, Stellplätze für Kraft-fahrzeuge, Gewächshäuser, Schutzhütten, Brunnen, Spiel- und Freizeiteinrichtungen, Feuerstellen, Pergolen, Stützmauern von Gebäuden- und Grundstücken, soweit diese nicht aus wasserwirtschaftlichen Gründen oder zum Schutz des Gebäudes oder landwirtschaftlicher Kulturen zwingend notwendig sind
	Sachverständiger: 
	Bauliche Anlagen: 
	Text Belegliste: Vordruck der SAB, in dem fortlaufend alle Rechnungen, die zur Auszahlung des Zuschusses bei der SAB eingereicht werden, in tabellarischer Form eingetragen werden.
	Text Massnahmenbeginn: Die Betroffenen können sofort mit der Schadensbeseitigung beginnen, es gilt der sogenannte vorzeitige, förderunschädliche Maßnahmebeginn. Ausgaben für den Wiederaufbau werden grundsätzlich auch dann gefördert, wenn die entsprechende Bewilligung erst nach dem Beginn der Maßnahme erfolgt. 
	Massnahmenbeginn: 


